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1. Änderung der Prüfungsordnung (Teil B)  für den Studiengang Master of Business Management 


 


1. Änderung des Besonderen Teils (B) der Prüfungsordnung  


für den Studiengang Master of Business Management  


an der Fachhochschule Emden/Leer 


Der besondere Teil (B) der Masterprüfungsordnung für den Studiengang Master of Business 


Management am Fachbereich Wirtschaft an der Fachhochschule Emden / Leer genehmigt 


vom Präsidium am 27.04.2009 wird  aufgrund der Beschlüsse des Fachbereichsrats vom 


16.3.2010 und des Präsidiums vom 7.4.2010 wie folgt geändert: 


Zusammenfassung: Anlass für diese Änderungssatzung sind die unter 9- und 15- genannten 


Änderungen, die auf eine von der ZEvA im Rahmen der Reakkreditierung des Studiengangs 


geäußerten Empfehlung zurückgehen. Alle anderen Punkte ergeben aus der Neugründung 


der Fachhochschule Emden/Leer. 


1. In der Überschrift wird „Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven“ geändert in „Em-


den/Leer“, der Zusatz „in Emden“ hinter Fachbereich Wirtschaft entfällt. 


2. In der Präambel entfällt der Zusatz „in Emden“ hinter Fachbereichsrat Wirtschaft. Hin-


ter „27.04.2009“ wird eingefügt „, zuletzt geändert am XX.XX.XXXX“. Als Datum wird 


das Datum eingetragen, an dem das Präsidium diese Änderungssatzung genehmigt. – 


Beim Hinweis auf die den Allg. Teil ist zunächst die Bezeichnung Olden-


burg/Ostfriesland/Wilhelmshaven nicht geändert worden, da auch dieser Teil der Prü-


fungsordnung noch nicht geändert wurde. 


3. In § 7 entfällt der Zusatz „in Emden“ hinter Fachbereich Wirtschaft. 


4. Im Kopf der Anlage 3a wird „Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven“ geändert in „Em-


den/Leer“, der Zusatz „, Emden“ hinter Fachbereich Wirtschaft entfällt. Im Text entfällt 


„in Emden“ hinter Fachbereich Wirtschaft. 


5. Im Kopf der Anlage 3b wird „Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven“ geändert in „Em-


den/Leer“, der Zusatz „, Emden“ hinter Department of Business Studies entfällt.  


6. Im Kopf und im einleitenden Text der Anlage 4a wird „Olden-


burg/Ostfriesland/Wilhelmshaven“ geändert in „Emden/Leer“, der Zusatz „, Emden“ 


bzw. „in Emden“ hinter Fachbereich Wirtschaft entfällt. 


7. Im Kopf und im einleitenden Text der Anlage 4b wird „Olden-


burg/Ostfriesland/Wilhelmshaven“ geändert in „Emden/Leer“, der Zusatz „, Emden“ 


bzw. „in Emden“ hinter Department of Business Studies entfällt. 


 


In Anlage 5a sind folgende Änderungen vorzunehmen: 


8. Im Kopf der Anlage 5a wird „Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven]“ geändert in „Em-


den/Leer. 


9. Unter 2.1 wird „Master of Arts, M.A.“ ersetzt durch „Business Management, BM“ und 


„same“ wird ersetzt durch „Master of Arts, M.A.“. 


10. Unter 2.3 wird „Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven“ geändert in „Emden/Leer“, der 


Zusatz „am Standort Emden“ hinter Fachbereich Wirtschaft entfällt. 


11. Unter 6.2 wird „Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven“ geändert in „Emden/Leer“. 


Weiter wird „www.fh-oow.de“ geändert in „www.fh-emden-leer.de“ und „wirtschaft.fho-


emden.de“ wird geändert in „www.fh-oow.de/fbw-emd/“. 


12. In Anlage 5b sind folgende Änderungen vorzunehmen: 



http://www.fh-oow.de/

http://www.fh-emden-leer.de/

http://wirtschaft.fho-emden.de/

http://wirtschaft.fho-emden.de/

http://www.fh-oow.de/fbw-emd/





1. Änderung der Prüfungsordnung (Teil B)  für den Studiengang Master of Business Management 


 


13. Im Kopf der Anlage 5b wird „Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven“ geändert in „Em-


den/Leer“. 


In Anlage 5b sind folgende Änderungen vorzunehmen: 


14. Im Kopf der Anlage 5b wird „Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven“ geändert in „Em-


den/Leer. 


15. Unter 2.1 wird „Master of Arts, M.A.“ ersetzt durch „Business Management, BM“ und 


„same“ wird ersetzt durch „Master of Arts, M.A.“ 


16. Unter 2.3 wird „Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven“ geändert in „Emden/Leer“, der 


Zusatz „am Standort Emden“ hinter Fachbereich Wirtschaft entfällt. 


17. Unter 6.2 wird „Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven“ geändert in „Emden/Leer“. 


Weiter  wird „www.fh-oow.de“ geändert in „www.fh-emden-leer.de“ und „wirtschaft.fho-


emden.de“ geändert in „www.fh-oow.de/fbw-emd/“. 



http://www.fh-oow.de/

http://www.fh-emden-leer.de/

http://wirtschaft.fho-emden.de/

http://wirtschaft.fho-emden.de/

http://www.fh-oow.de/fbw-emd/






4. Änderung der Prüfungsordnung (Teil B)  für den Bachelor-Studiengang International Business 
Administration 
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4. Änderung des Besonderen Teils (B) der Prüfungsordnung  


für den Bachelor-Studiengang International Business Administration  


an der Fachhochschule Emden/Leer 


Der besondere Teil (B) der Bachelorprüfungsordnung für den Studiengang International 


Business Administration am Fachbereich Wirtschaft an der Fachhochschule Emden / Leer 


genehmigt vom Präsidium am 14.11.2005 (Vbl. Nr. 43/2005, zuletzt geändert am 


29.06.2009) wird aufgrund der Beschlüsse des Fachbereichsrats vom 16.3.2010 und des 


Präsidiums vom 7.4.2010 wie folgt geändert: 


Zusammenfassung: Anlass für diese Änderungssatzung sind die unter 9- und 14- genannten 


Änderungen, die auf eine von der ZEvA im Rahmen der Reakkreditierung des Studiengangs 


geäußerten Empfehlung zurückgehen. Alle anderen Punkte ergeben aus der Neugründung 


der Fachhochschule Emden/Leer. 


1- In der Überschrift wird „Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven“ geändert in 


„Emden/Leer“, der Zusatz „in Emden“ hinter Fachbereich Wirtschaft entfällt. 


2- In der Präambel entfällt der Zusatz „in Emden“ hinter Fachbereichsrat Wirtschaft. Das 


Datum 29.06.2009 wird geändert in das Datum, an dem das Präsidium diese 


Änderungssatzung genehmigt. – Beim Hinweis auf die den Allg. Teil ist zunächst die 


Bezeichnung Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven nicht geändert worden, da auch 


dieser Teil der Prüfungsordnung noch nicht geändert wurde. 


3- In § 5 entfällt der Zusatz „in Emden“ hinter Fachbereich Wirtschaft. 


4- Im Kopf der Anlage 3a wird „Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven“ geändert in „Em-


den/Leer“, der Zusatz „, Emden“ hinter Fachbereich Wirtschaft entfällt. Im Text entfällt 


„in Emden“ hinter Fachbereich Wirtschaft. 


5- Im Kopf der Anlage 3b wird „Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven“ geändert in „Em-


den/Leer“, der Zusatz „, Emden“ hinter Department of Business Studies entfällt. Im 


Text entfällt „in Emden“ hinter Department of Business Studies. 


6- Im Kopf und im einleitenden Text der Anlage 4a wird 


„Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven“ geändert in „Emden/Leer“, der Zusatz „, 


Emden“ bzw. „in Emden“ hinter Fachbereich Wirtschaft entfällt. 


7- Im Kopf und im einleitenden Text der Anlage 4b wird 


„Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven“ geändert in „Emden/Leer“, der Zusatz „, 


Emden“ bzw. „in Emden“ hinter Department of Business Studies entfällt. 


In Anlage 5a sind folgende Änderungen vorzunehmen: 


8- Im Kopf der Anlage 5a wird „Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven]“ geändert in „Em-


den/Leer. 


9- Unter 2.1 wird „Bachelor of Arts, B.A.“ ersetzt durch „International Business 


Administration, IBA“ und „same“ wird ersetzt durch „Bachelor of Arts, B.A.“ 


10- Unter 2.3 wird „Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven“ geändert in „Emden/Leer“, der 


Zusatz „am Standort Emden“ hinter Fachbereich Wirtschaft entfällt. 


11- Unter 6.1 wird „Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven“ geändert in „Emden/Leer“. 


12- Unter 6.2 wird „www.fh-oow.de“ geändert in „www.fh-emden-leer.de“ und 


„wirtschaft.fho-emden.de“ wird geändert in „www.fh-oow.de/fbw-emd/“. 


In Anlage 5b sind folgende Änderungen vorzunehmen: 



http://www.fh-oow.de/

http://www.fh-emden-leer.de/

http://wirtschaft.fho-emden.de/

http://www.fh-oow.de/fbw-emd/





4. Änderung der Prüfungsordnung (Teil B)  für den Bachelor-Studiengang International Business 
Administration 
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13- Im Kopf der Anlage 5b wird „Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven“ geändert in „Em-


den/Leer. 


14- Unter 2.1 wird „Bachelor of Arts, B.A.“ ersetzt durch „International Business 


Administration, IBA“ und „same“ wird ersetzt durch „Bachelor of Arts, B.A.“ 


15- Unter 2.3 wird „Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven“ geändert in „Emden/Leer“, der 


Zusatz „am Standort Emden“ hinter Fachbereich Wirtschaft entfällt. 


16- Unter 4.3 wird „Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven in Emden“ geändert in 


„Emden/Leer“. 


17- Unter 6.1 wird „Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven“ geändert in „Emden/Leer“. 


18- Unter 6.2 wird „www.fh-oow.de“ geändert in „www.fh-emden-leer.de“ und 


„wirtschaft.fho-emden.de“ wird geändert in „www.fh-oow.de/fbw-emd/“. 



http://www.fh-oow.de/

http://www.fh-emden-leer.de/

http://wirtschaft.fho-emden.de/

http://www.fh-oow.de/fbw-emd/






Aussonderungsrichtlinie für die Hochschulbibliothek der 
Fachhochschule Emden/Leer 


(Gemäß Senatsbeschluss vom 13.04.2010) 
(Gemäß Bibliotheksordnung, Abs. 4 (Entbehrlich gewordene Bestände))  


1. Ziel 


Der Bestand der Bibliothek soll permanent auf einem aktuellen Niveau gehalten 
werden und den Bedürfnissen der Lehrenden und Studierenden angepasst 
sein. Um dieses Ziel zu erreichen, muss der Bestand kontinuierlich gepflegt 
werden. Das bedeutet, ständig veraltete und unbrauchbar gewordene Werke 
auszusortieren und durch neue zu ersetzen. Dies kann nur durch eine 
regelmäßige Aussonderung und Erneuerung der Bestände durch kompetentes 
Personal gewährleistet werden. 


2. Rahmenbedingungen 


In einer Stellungnahme des Wissenschaftsrates über Büchergrundbestände an 
Hochschulen* heißt es zur Funktion, zum Sammelauftrag und zur Aktualität der 
Bestände u. a.: 


"Die Bibliotheken haben daher zunächst die hierfür (anwendungsbezogene Lehre 
und Ausbildung) erforderliche aktuelle Literatur für Professoren und Studenten 
bereitzustellen."  


"Fachhochschulbibliotheken haben keinen allgemeinen Sammelauftrag für 
spezialisierte Literatur ihrer Fachbereiche."  


"Die Literatur, die den Kern der Fachhochschulbibliotheken ausmacht, veraltet in 
kurzen Zeiträumen und muss daher in ausreichendem Umfang ersetzt werden."  


"Als aktive Buchbestände werden hier diejenigen Bücher und Zeitschriften 
angesehen, die nicht älter als 12 Jahre sind."  


3. Grundsätze der Aussonderung 


Um den Bestand aktuell und ausgewogen zu halten, soll die Aussonderung von 
veralteten oder nicht mehr benötigten Beständen kontinuierlich vorgenommen 
werden, unter Berücksichtigung der folgenden Punkte: 


- Der Erneuerungs- und Aussonderungsbedarf richtet sich nach den Fachgebieten.  


- Grundlegende Literatur bleibt über größere Zeiträume nutzbar.  


- Ältere Lehrbücher sind noch zu nutzen, solange nicht Mittel für Neubeschaffungen 


   in ausreichender Zahl zur Verfügung stehen.  


- Die Aussonderung darf nicht zu einer substantiellen Verringerung des Bestandes  
  führen.  







- Die Einsparung von Magazinraum soll berücksichtigt werden.  


- Die Fachbereiche benennen jeweils eine verantwortliche Person, die die Bibliothek  
  bei der Entscheidung über die Aussonderung und ggf. Ersatzbeschaffung berät.  
 
- Die Aufbewahrungsfrist für Zeitschriften und Jahrbücher wird möglichst bereits bei  
  der Beschaffung in Absprache zwischen Bibliothek und BestellerIn bzw. der für den  
  Fachbereich benannten Person festgelegt, um eine kontinuierliche Aussonderung  
  zu gewährleisten.  
 
4. Empfehlungen zur Aussonderung 


4.1 Ausgesondert werden in der Regel: 


- Werke, die älter als 12 - 15 Jahre sind, vorausgesetzt aktuelle Literatur ist in  
  angemessener Anzahl vorhanden,  
 
- Werke, die vom Themenschwerpunkt nicht mehr in den FH-Bestand passen,  
 
- Werke, die nicht häufig benutzt werden oder in zu großer Exemplarzahl vorhanden  
  sind,  
- beschädigte Bücher, bei denen die Reparaturkosten in keinem angemessenen  
  Verhältnis zum Neuanschaffungspreis stehen.  


4.2 Nicht ausgesondert werden in der Regel: 


- Werke, zu deren Themen es keine neueren Titel gibt,  


- Historische Werke,  


- Wertvolle Altbestände,  


- Normen,  


- Gesetzestexte und -kommentare,  


- Diplomarbeiten,  


- Sondersammlungen.  


5. Verfahren der Aussonderung 


Der Geschäftsgang für Aussonderungen wird zwischen den 
Standortbibliotheken abgestimmt. 


* Wissenschaftsrat: Stellungnahme zu Büchergrundbeständen an Hochschulen. Köln 
1985 








Benutzungsordnung für die Hochschulbibliothek der 
Fachhochschule Emden/Leer 
Beschlossen vom Senat der Fachhochschule Emden/Leer in seiner 5. Sitzung am 
13.04. 2010 
 
Inhaltsübersicht: 
 
I. Allgemeines 
  § 1 Aufgaben der Bibliothek 
II. Allgemeine Benutzungsbestimmungen 


 § 2 Rechtsnatur des Benutzungsverhältnisses 
 § 3 Zulassung zur Benutzung, Beendigung des 


    Benutzungsverhältnisses 
§ 4 Speicherung von personenbezogenen Daten 
§ 5 Verhalten in der Bibliothek 
§ 6 Urheber- und Persönlichkeitsrecht 
§ 7 Sorgfalts- und Schadenersatzpflicht 
§ 8 Kontrollen, Fundsachen, Hausrecht 
§ 9 Reproduktionen 
§ 10 Öffnungszeiten 
§ 11 Haftung der Bibliothek 
§ 12 Gebühren und Auslagen, Entgelte, Pfand 
 


 III. Benutzung innerhalb der Bibliothek 
 § 13 Allgemeines 
 § 14 Auskunft 
 § 15 Benutzung im Lesesaal 
 § 16 Zutritt zum Magazin 
 § 17 Nutzung von Handschriften und anderen Sonderbeständen 
 § 18 Nutzung von technischen Einrichtungen 
 


IV. Ausleihe 
 § 19 Allgemeine Ausleihbestimmungen 
 § 20 Ausleihvorgang bei elektronischer Verbuchung 
 § 21 Ausleihvorgang bei konventioneller Verbuchung 
 § 22 Leihfristen, Fristverlängerungen, Rückforderungen 
 § 23 Handapparate 
 § 24 Labor- und Institutsapparate 
 § 25 Semesterapparate 
 § 26 Rückgabe 
 § 27 Mahnungen 
 § 28 Vormerkungen 
 


V. Leihverkehr 
 § 29 Nehmende Fernleihe 
 § 30 Gebende Fernleihe 
 § 31 Standortübergreifender Leihverkehr 
 


VI. Sonstige Bestimmungen 
 § 32 Ausschluss von der Benutzung 
 § 33 Ergänzung der Benutzungsordnung 
 § 34 In-Kraft-Treten 







 
I. Allgemeines 
 


§ 1  
Aufgaben der Hochschulbibliothek 


 
(1) Die Hochschulbibliothek der Fachhochschule Emden/Leer dient als öffentliche 
Einrichtung der Wissenschaft und der wissenschaftlichen Ausbildung, insbesondere 
Studium, Lehre und Forschung, sowie der beruflichen Arbeit und der Fortbildung. 
(2) Die Hochschulbibliothek erfüllt ihre Aufgaben, indem sie insbesondere : 
a) ihre Bestände zur Benutzung in ihren Räumen bereitstellt, 
b) dafür geeignete Bestände zur Benutzung außerhalb der Bibliothek ausleiht, 
c) Reproduktionen aus eigenen und von anderen Bibliotheken beschafften Werken 
herstellt, ermöglicht oder vermittelt, 
d) Werke im Leihverkehr der Bibliotheken beschafft und für den Leihverkehr zur 
Verfügung stellt, 
e) aufgrund ihrer Bestände und Informationsmittel Auskünfte erteilt, 
f) Informationen aus Datenbanken vermittelt, 
g) Öffentlichkeitsarbeit leistet, insbesondere durch Ausstellungen, Führungen und 
Vorträge, 
h) Veröffentlichungen herausgibt. 
(3) Art und Umfang der Leistungen richten sich nach der speziellen Aufgabenstellung 
der Hochschulbibliothek und nach ihrer personellen, sächlichen und technischen 
Ausstattung. 
 
 
II. Allgemeine Benutzungsbestimmungen 
 


§ 2 
 Rechtsnatur des Benutzungsverhältnisses 


 
Das Benutzungsverhältnis ist grundsätzlich öffentlich-rechtlich gestaltet. Über 
Sondernutzungen können privatrechtliche Vereinbarungen getroffen werden. 
 


§ 3 
 Zulassung zur Benutzung, Beendigung des Benutzungsverhältnisses 


 
(1) Wer die Hochschulbibliothek benutzen will, bedarf der Zulassung. 
(2) Die Benutzung ist erst nach Anmeldung zulässig. Die Anmeldung ist grundsätzlich 
persönlich vorzunehmen. Dabei ist ein gültiger Personalausweis oder Reisepass 
vorzulegen. Ist der Wohnsitz aus diesem Ausweis nicht ersichtlich, so ist zusätzlich 
ein entsprechender amtlicher Nachweis vorzulegen. Bei Studierenden der FH 
Emden/Leer ist zusätzlich die Vorlage des gültigen Studienausweises erforderlich. 
(3) Die Anmeldung zur Benutzung durch juristische Personen, Behörden, Firmen und 
Institute oder Organisationseinheiten einer Hochschule muss durch eine 
bevollmächtigte Vertreterin oder einen bevollmächtigten Vertreter erfolgen. Die 
Bibliothek kann den Nachweis der Zeichnungsberechtigung und die Hinterlegung 
von Unterschriftsproben der Zeichnungsberechtigten verlangen. 
(4) Die Zulassung zur Benutzung erfolgt durch Aushändigung des 
Benutzungsausweises, der Eigentum der Hochschulbibliothek bleibt und nicht 
übertragbar ist. 
(5) Die Zulassung zur Benutzung kann zeitlich befristet und unter Bedingungen erteilt 







werden. 
(6) Die Zulassung kann von der schriftlichen Zustimmung der gesetzlichen Vertreter 
und/oder von einer selbstschuldnerischen Bürgschaft abhängig gemacht werden. Bei 
jugendlichen Benutzerinnen oder Benutzern steht der gesetzliche Vertreter mit 
seiner Einverständniserklärung zur Benutzung für die Beachtung der gesetzlichen 
Bestimmungen für den Jugendschutz ein. 
(7) Mit der Anmeldung wird diese Benutzungsordnung anerkannt. 
(8) Änderungen der persönlichen Daten, insbesondere Name und Anschrift und der 
ggf. hinterlegten E-Mail-Adresse sind der Hochschulbibliothek unverzüglich 
mitzuteilen. Kosten, die der Hochschulbibliothek aus der Nichtbeachtung dieser 
Vorschrift entstehen, trägt die Benutzerin oder der Benutzer. 
(9) Zum Ende des Benutzungsverhältnisses sind alle aus der Hochschulbibliothek 
entliehenen Werke sowie der Benutzerausweis zurückzugeben. Ausstehende 
Verpflichtungen sind zu begleichen. Unerfüllte Verpflichtungen bleiben auch nach 
Beendigung des Benutzungsverhältnisses bestehen. 
(10) Soweit für die Exmatrikulation eine Entlastung durch die Hochschulbibliothek 
erforderlich ist, wird diese nur erteilt, wenn die Pflichten nach Absatz (9) erfüllt sind. 
 


§ 4 
 Speicherung von personenbezogenen Daten 


 
(1) Die Hochschulbibliothek erhebt und verarbeitet personenbezogene Daten, soweit 
dies zur rechtmäßigen Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist. In der Regel werden 
folgende Daten erfasst: 
a) Benutzerdaten (Namen und Anschrift, Telefonnummer und ggf. E-Mail-Adresse, 
Geburtsdatum, Geschlecht, Benutzernummer und ggf. Matrikelnummer, 
Aufnahmedatum, Ablauf der Berechtigung, Änderungsdatum, Benutzerstatus und - 
typ), 
b) Benutzungsdaten (Ausleihdatum, Leihfristende, Datum von Fristverlängerungen, 
Rückgabedatum, Vormerkungen und Bestellungen mit Datum, Entstehungsdatum 
und Betrag von Gebühren, Ersatzleistungen und Auslagen, Sperrvermerk, Anzahl der 
gegenwärtigen Mahnungen, Ausschluss von der Benutzung). 
(2) Benutzungsdaten nach Absatz 1 Buchst. b werden spätestens ein Jahr nach ihrer 
Erledigung gelöscht. 
(3) Die Benutzerdaten werden spätestens ein Jahr nach dem Ende des 
Benutzungsverhältnisses 
gelöscht. Hat die Benutzerin oder der Benutzer zu diesem Zeitpunkt 
noch nicht alle Verpflichtungen gegenüber der Hochschulbibliothek erfüllt, werden 
die Daten unverzüglich nach Erfüllung der Verpflichtungen gelöscht. 
 


§ 5  
Verhalten in der Bibliothek 


 
(1) Benutzerinnen und Benutzer haben sich so zu verhalten, dass andere in ihren 
berechtigten Ansprüchen nicht beeinträchtigt werden und der Bibliotheksbetrieb 
nicht behindert wird. Sie sind verpflichtet, die Anordnungen der Hochschulbibliothek 
zu beachten. Den Anweisungen des Bibliothekspersonals ist Folge zu leisten. 
(2) Mäntel und ähnliche Kleidungsstücke, Hüte, Schirme, Taschen und sonstige 
Behältnisse, die geeignet sind, Bibliotheksgut aufzunehmen, sind, soweit 
entsprechende Einrichtungen zur Aufbewahrung vorhanden sind, abzugeben oder 
dort einzuschließen. 
(3) Fotografien, Film- und Tonaufnahmen aller Art dürfen in der Hochschulbibliothek 







nur mit Zustimmung der Bibliotheksleitung angefertigt werden. 
(4) In allen der Benutzung dienenden Räumen der Hochschulbibliothek ist Ruhe zu 
bewahren. Rauchen, Essen und Trinken sind nur in den dafür vorgesehenen 
Räumen gestattet. Tiere dürfen nicht mitgebracht werden. 
(5) Die Hochschulbibliothek kann die Benutzung von Diktiergeräten, 
Datenverarbeitungsgeräten, drahtlosen Telefonen, Schreibmaschinen oder anderen 
Geräten untersagen oder auf einige besondere Arbeitsplätze beschränken. 
 


§ 6 
Urheber- und Persönlichkeitsrecht 


 
(1) Die Benutzerinnen und Benutzer sind verpflichtet, die urheberrechtlichen 
Bestimmungen einzuhalten, die in elektronischer Version angebotene Literatur nur 
für den eigenen wissenschaftlichen oder persönlichen Gebrauch zu nutzen, sie nicht 
systematisch herunter zu laden, sie weder weiter zu versenden noch gewerblich zu 
nutzen und keine der zusätzlich von der Hochschulbibliothek festgesetzten 
Nutzungsbeschränkungen zu verletzen. 
(2) Die Benutzerinnen und Benutzer sind verpflichtet, Persönlichkeitsrechte Dritter, 
soweit sie durch die Benutzung und Weiterverarbeitung des durch die Bibliothek 
angebotenen oder vermittelten Informationsangebots berührt sein können, zu 
beachten. 
 


§ 7 
Sorgfalts- und Schadenersatzpflicht 


 
(1) Bibliotheksgut ist sorgfältig zu behandeln. Hineinschreiben, An- und 
Unterstreichen, Markieren sowie Durchpausen und das Entfernen von Beilagen sind 
nicht gestattet. 
Katalogkarten dürfen nicht entnommen werden. 
(2) Benutzerinnen und Benutzer haben bei Empfang eines jeden Werkes dessen 
Zustand und Vollständigkeit zu prüfen und vorhandene Schäden dem 
Bibliothekspersonal unverzüglich mitzuteilen. 
(3) Wer ein Werk verliert oder beschädigt oder wer sonstige Arbeitsmittel oder 
Gegenstände der Hochschulbibliothek beschädigt oder entwendet, hat 
Schadenersatz zu leisten, auch wenn ihn kein Verschulden trifft. Die 
Hochschulbibliothek bestimmt die Art des Schadensersatzes nach billigem 
Ermessen. Sie kann von der Benutzerin oder dem Benutzer insbesondere die 
Wiederherstellung des früheren Zustandes verlangen, auf deren oder dessen Kosten 
ein Ersatzexemplar, ein anderes oder gleichwertiges Werk oder eine Reproduktion 
beschaffen oder einen angemessenen Wertersatz in Geld festsetzen; außerdem 
kann sie sich den durch diese Maßnahmen nicht ausgeglichenen Wertverlust 
ersetzen lassen. 
(4) Der Verlust eines Benutzerausweises ist der Hochschulbibliothek unverzüglich zu 
melden. 
(5) Für Schäden, die der Bibliothek durch missbräuchliche Verwendung des 
Benutzerausweises entstehen, haftet die Benutzerin oder der Benutzer, auch wenn 
sie oder ihn kein Verschulden trifft. 
 


§ 8 
Kontrollen, Fundsachen, Hausrecht 


 
(1) Alle mitgeführten Bücher, Zeitschriften usw. sind der Aufsicht deutlich erkennbar 







vorzuzeigen. Die Hochschulbibliothek ist ferner befugt, den Inhalt von mitgeführten 
Aktenmappen, Taschen und anderen Behältnissen zu kontrollieren. 
(2) Dem Bibliothekspersonal sind auf Verlangen ein amtlicher Ausweis und der 
Benutzerausweis vorzulegen. 
(3) In der Hochschulbibliothek gefundene oder aus nicht fristgerecht geräumten 
Schließfächern entnommene Gegenstände werden entsprechend § 978 des BGB 
behandelt. 
(4) Die Bibliotheksleitung übt das Hausrecht aus; sie kann Bibliotheksbedienstete mit 
der Wahrnehmung des Hausrechts beauftragen. 
 


§ 9 
Reproduktionen 


 
(1) Die Hochschulbibliothek kann auf Antrag Mikrofiches, Mikrofilme und andere 
Reproduktionen aus ihren Beständen oder aus dem von ihr vermittelten 
Bibliotheksgut anfertigen oder anfertigen lassen, soweit gesichert ist, dass die Werke 
nicht beschädigt werden. Für die Einhaltung der Urheber- und Persönlichkeitsrechte 
und sonstiger Rechte Dritter beim Gebrauch dieser Reproduktionen sind die 
Benutzerinnen und Benutzer allein verantwortlich. 
(2) Vervielfältigungen aus Handschriften und anderen Sonderbeständen sowie 
älteren, wertvollen oder schonungsbedürftigen Werken dürfen nur von der 
Hochschulbibliothek oder mit ihrer Einwilligung angefertigt werden. Die 
Hochschulbibliothek bestimmt die Art der Vervielfältigung. Sie kann eine 
Vervielfältigung aus konservatorischen Gründen ablehnen oder einschränken. 
(3) Stellt die Hochschulbibliothek selbst die Vervielfältigung her, so verbleiben ihr die 
daraus erwachsenen Rechte; die Originalaufnahmen verbleiben in ihrem Eigentum. 
(4) Eine Vervielfältigung für gewerbliche Zwecke (z. B. Dokumentlieferdienste, 
Reprints, Faksimileausgaben, Postkarten) oder in größerem Umfang bedarf einer 
besonderen Vereinbarung, die auch die Gegenleistung bestimmt. Das 
Vervielfältigungs- und Nutzungsrecht darf ohne Genehmigung der 
Hochschulbibliothek nicht auf Dritte übertragen werden. 
(5) Die Ausleihe von Werken für Ausstellungen oder ihre Benutzung zu Foto-, Film- 
und Fernsehaufnahmen bedarf einer besonderen Vereinbarung. 
 


§ 10 
Öffnungszeiten 


 
(1) Die Öffnungszeiten der Hochschulbibliothek an den Standorten werden von der 
Bibliotheksleitung vorgeschlagen und in der Regel nach Beratung in der 
Kommission für Informations- und Kommunikationsinfrastruktur durch den 
ressortzuständigen Vizepräsidenten festgesetzt und durch Aushang bekannt 
gegeben. 
(2) Die Hochschulbibliothek oder einzelne Standortbibliotheken können aus 
zwingenden Gründen zeitweise geschlossen werden. 
 


§ 11 
Haftung der Bibliothek 


 
(1) Die Hochschulbibliothek bzw. ihr Träger haftet nicht für den Verlust oder die 
Beschädigung von Gegenständen, die in die Hochschulbibliothek mitgebracht 
werden. Für Gegenstände, die aus den vorhandenen Aufbewahrungseinrichtungen 
abhandenkommen, haftet die Hochschulbibliothek bzw. ihr Träger nur, wenn der 







Hochschulbibliothek ein Verschulden nachgewiesen wird; für Geld, Wertsachen und 
Kostbarkeiten wird nicht gehaftet. 
(2) Die Hochschulbibliothek oder ihr Träger haftet nicht für Schäden, die durch 
unrichtige, unvollständige, unterbliebene oder zeitlich verzögerte 
Bibliotheksleistungen entstehen. Dasselbe gilt für Schäden, die durch Nutzung von 
Datenträgern, Datenbanken oder elektronischen Netzen entstehen. 
 


§ 12 
Gebühren und Auslagen, Entgelte, Pfand 


 
(1) Die Erhebung von Gebühren und Auslagen richtet sich nach den einschlägigen 
kostenrechtlichen Bestimmungen des Landes. 
(2) Die Bestellung von Reproduktionen, die Ausleihe von Werken für Ausstellungen 
oder ihre Benutzung zu Foto-, Film- und Fernsehaufnahmen, die Nutzung von 
kostenpflichtigen Datenbankanschlüssen und anderen besonderen Einrichtungen 
und Dienstleistungen der Hochschulbibliothek verpflichtet die Benutzerin und den 
Benutzer zur Zahlung der durch den Aushang bekannt gegebenen Entgelte. 
(3) Für die private und gewerbliche Nutzung von Beständen, insbesondere für die 
Verwertung von Reproduktionen aus Handschriften und anderen wertvollen 
Beständen, kann die Hochschulbibliothek Entgelte verlangen, die im Einzelfall zu 
vereinbaren sind. 
(4) Für die Bereitstellung von Schlüsseln zu Garderobenschränken, Schließfächern 
und anderen Benutzungseinrichtungen der Hochschulbibliothek kann Pfand in 
angemessener Höhe erhoben werden. Müssen wegen des Verlustes von Schlüsseln 
Schlösser ersetzt werden, so hat die Benutzerin oder der Benutzer die Kosten zu 
tragen. 
 
 
III. Benutzung innerhalb der Bibliothek 
 


§ 13 
Allgemeines 


 
(1) Mit der Nutzung der bibliothekarischen Einrichtungen und Dienstleistungen 
verpflichtet sich die Benutzerin oder der Benutzer zur Beachtung der 
entsprechenden Bestimmungen der Benutzungsordnung. 
(2) Der Zutritt zur Hochschulbibliothek kann davon abhängig gemacht werden, dass 
ein Benutzerausweis vorgelegt wird. 
(3) Die Hochschulbibliothek kann für die Nutzung von EDV-gestützten Arbeitsplätzen 
besondere Benutzungsregeln festsetzen. Die in den elektronischen Ausleihsystemen 
durch die Hochschulbibliothek eingerichteten Passwörter können von den 
Benutzerinnen und Benutzern geändert werden. Wenn Passwörter durch die 
Hochschulbibliothek voreingestellt worden sind, müssen sie von den Benutzerinnen 
und Benutzern nach Aushändigung umgehend geändert werden. 
 


§ 14 
Auskunft 


 
(1) Die Hochschulbibliothek erteilt aufgrund ihrer Informationsmittel im Rahmen ihrer 
personellen und technischen Möglichkeiten mündliche und schriftliche Auskunft. 
Soweit darüber hinaus im Auftrag der Benutzerinnen und Benutzer andere 
Informationsdienste in Anspruch genommen werden, sind der Hochschulbibliothek 







die dadurch entstandenen Auslagen zu ersetzen. 
(2) Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der erteilten Auskünfte wird 
nicht übernommen. 
(3) Die Schätzung des Wertes von Büchern und Handschriften gehört nicht zu den 
Aufgaben der Hochschulbibliothek. 
 


§ 15 
Benutzung im Lesesaal und Freihandbereich 


 
(1) Alle in den Lesesälen und den Freihandbereichen der Hochschulbibliothek 
aufgestellten und ausgelegten Werke können an Ort und Stelle benutzt werden. 
(2) Arbeitsplätze und –kabinen dürfen nicht vorbelegt werden. Wer die Räume der 
Hochschulbibliothek verlässt, muss seinen Platz abräumen, soweit ihm nicht ein 
ständiger Arbeitsplatz dort zugewiesen werden kann. Andernfalls können belegte, 
aber unbesetzte Plätze von den Bibliotheksbediensteten abgeräumt und neu 
vergeben werden. 
(3) Der Präsenzbestand der Lesesäle und der Freihandbereiche darf in der Regel nur 
in den Räumen benutzt werden, in denen er aufgestellt oder ausgelegt ist. Nach 
Gebrauch sind die Werke an ihren Standort zurückzustellen oder an einem dafür 
bestimmten Platz abzulegen. Sind aus Sicherheitsgründen Präsenzexemplare bei 
der Aufsicht aufgestellt, werden sie dort gegen Hinterlegung eines Ausweises oder 
Registrierung der Benutzernummer ausgegeben. 
(4) Alle in den Magazinen aufgestellten Werke sowie Werke aus dem Besitz anderer 
Bibliotheken können zur Benutzung in den Räumen der Hochschulbibliothek bestellt 
werden. Sie sind bei der dafür vorgesehenen Stelle (Bibliotheksaufsicht, Ausleihe) in 
Empfang zu nehmen und dort wieder abzugeben. Werden Werke, die für die 
Benutzung in den Räumen der Hochschulbibliothek bereitgestellt sind, länger als 
fünf Öffnungstage nicht benutzt, kann die Bibliothek anderweitig darüber verfügen. 
 


§ 16 
Zutritt zum Magazin 


 
Der Zutritt zu geschlossenen Magazinräumen ist grundsätzlich nicht gestattet. 
 


§ 17 
Nutzung von Handschriften und anderen Sonderbeständen 


 
(1) Handschriften und andere wertvolle Bestände dürfen nur unter Angabe des 
Zwecks und nur in den von der Hochschulbibliothek für die Einsichtnahme 
bestimmten Räumen benutzt werden. Die für die Erhaltung dieser Bestände 
notwendigen Sicherheitsvorkehrungen sind zu beachten. 
(2) Die Hochschulbibliothek kann zeitgenössische Handschriften und Autographen, 
insbesondere Nachlässe, zum Schutz von Persönlichkeitsrechten sowie 
Prüfungsarbeiten (Diplomarbeiten, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten) aufgrund von 
Geheimhaltungsauflagen für einen angemessenen Zeitraum von der Benutzung 
ausnehmen. 
(3) Texte und Bilder aus Handschriften und Autographen der Hochschulbibliothek 
dürfen nur mit Zustimmung der Hochschulbibliothek veröffentlicht werden. Dasselbe 
gilt für Veröffentlichungen aus seltenen Drucken und Porträtsammlungen. Bei einer 
Veröffentlichung ist die Benutzerin oder der Benutzer für die Einhaltung der 
urheberrechtlichen Bestimmungen verantwortlich. Auch nach Erteilung einer 
Publikationsgenehmigung behält die Hochschulbibliothek das Recht, die 







betreffenden Texte und Bilder selber zu veröffentlichen oder Dritten 
die Veröffentlichung zu gestatten. 
(4) Von jeder Veröffentlichung aus und über Handschriften und Autographen der 
Hochschulbibliothek ist ein Belegexemplar unaufgefordert und unentgeltlich sofort 
nach Erscheinen an die Hochschulbibliothek abzuliefern. Das gleiche gilt auf 
Verlangen der Hochschulbibliothek auch für Veröffentlichungen aus seltenen 
Drucken oder über sie. Sonderregelungen in Einzelfällen bleiben der 
Hochschulbibliothek vorbehalten. Die Bestimmungen des Urheberrechts 
bleiben unberührt. 
 


§ 18 
Nutzung von technischen Einrichtungen 


 
(1) Die Hochschulbibliothek stellt im Rahmen ihrer Möglichkeiten technische Geräte 
zur Nutzung von Informationsträgern zur Verfügung. 
(2) Vor und während des Gebrauchs erkannte Mängel sind dem Bibliothekspersonal 
unverzüglich mitzuteilen. 
(3) Die Nutzung der technischen Geräte dient der Literatur- und 
Informationsrecherche sowie deren Weiterverarbeitung bzw. Bearbeitung für 
Studium, Forschung, Lehre, Aus- und Weiterbildung. Missbrauch kann zum 
Ausschluss von der Benutzung der Geräte führen. 
 
 
IV. Ausleihe 
 


§ 19 
Allgemeine Ausleihbestimmungen 


 
(1) Die in der Hochschulbibliothek vorhandenen Werke können zur Benutzung 
außerhalb der Hochschulbibliothek ausgeliehen werden. Ausgenommen sind 
grundsätzlich: 
a) der Präsenzbestand, 
b) Handschriften und Autographen, 
c) Werke von besonderem Wert, zumal solche, die älter als 100 Jahre sind, 
d) Sammelbände und Loseblattausgaben, 
e) Tafelwerke, Karten, Atlanten, 
f) Zeitungen, 
g) ungebundene Werke, gebundene oder einzelne Hefte ungebundener Zeitschriften, 
h) maschinenschriftliche Dissertationen, 
i) Mikroformen. 
(2) Die Bibliotheksleitung kann weitere Werke von der Entleihung ausnehmen oder 
ihre Entleihung einschränken. Sie kann insbesondere einzelne Werke 
oderLiteraturgruppen befristet von der Ausleihe sperren oder, falls ausgeliehen, 
zurückfordern. 
(3) Für Präsenzbestände kann die Bibliotheksleitung besondere Bedingungen für 
eine Kurzausleihe, z. B. über Nacht oder über das Wochenende, festlegen. 
(4) Die Ausgabe viel verlangter Werke kann auf die Räume der Hochschulbibliothek 
beschränkt werden. 
(5) Die Hochschulbibliothek ist berechtigt, die Anzahl der individuellen Bestellungen 
und der gleichzeitig entliehenen Bände zu beschränken. 







(6) Bei Werken, die für die uneingeschränkte Benutzung nicht geeignet sind, kann 
das Entleihen vom Nachweis eines wissenschaftlichen oder beruflichen Zwecks 
abhängig gemacht werden. 
(7) Die gewünschten Werke hat die Benutzerin oder der Benutzer in der Regel 
persönlich an der Ausleihtheke in Empfang zu nehmen. Aus dem Freihandbestand 
entnommene Werke hat die Benutzerin oder der Benutzer in der Regel persönlich an 
der Ausleihtheke vorzulegen oder am Selbstverbuchungsautomaten zu verbuchen. 
(8) Mit der Ausleihverbuchung und der Aushändigung des Werkes an die Benutzerin 
oder den Benutzer ist der Ausleihvorgang vollzogen. Die Entleiherin oder der 
Entleiher haftet von diesem Zeitpunkt bis zur Rückgabe für das Werk, auch wenn ihr 
oder ihm ein Verschulden nicht nachzuweisen ist. 
(9) Bestellte oder vorgemerkte Werke werden im Allgemeinen nicht länger als fünf 
Öffnungstage bereitgehalten. 
(10) Die Hochschulbibliothek ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, die Werke jeder 
Person auszuhändigen, die den entsprechenden Benutzerausweis vorzeigt. 
(11) Entliehene Werke dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden. 
 


§ 20 
Ausleihvorgang bei elektronischer Verbuchung 


 
(1) Die Ausleihe erfolgt mittels des Benutzungsausweises an den Buchungstischen 
der Hochschulbibliothek. Die maschinelle Erfassung des Ausleihvorgangs gilt als 
Nachweis für die Aushändigung des Werkes. 
(2) Für bestimmte Vorgänge kann an den dafür ausgewiesenen Terminals die 
Selbstbedienung zugelassen werden. Dies gilt insbesondere für: 
a) Buchanfragen (Titel, Ausleihstatus), 
b) Bestellungen, 
c) Verlängerungen der Leihfrist, 
d) Vormerkungen, 
e) Übersicht über das Ausleih-, Gebühren- und Kostenkonto, 
f) Ausleihen mittels Selbstverbuchungsautomaten. 
(3) Bei maschineller Ausleihverbuchung kann der Leihschein entfallen. Erfolgt die 
Bestellung elektronisch, sind Benutzernummer und Passwort einzugeben. 
 


§ 21 
Ausleihvorgang bei konventioneller Verbuchung 


 
(1) Für jedes gewünschte Werk ist ein Leihschein in deutlich lesbarer Schrift 
vollständig auszufüllen und abzugeben. Der mit einem Ausgabezeichen versehene 
Leihschein gilt als ein Beleg für die Aushändigung des Werkes. 
(2) Jeder Leihschein muss die eigenhändige Unterschrift der Benutzerin oder des 
Benutzers oder einer oder eines Bevollmächtigten tragen. 
(3) Bei Bestellungen ist die Standortnummer (Signatur) des gewünschten Werkes 
anzugeben. 
(4) Ist ein bestelltes Werk nicht vorhanden, verliehen oder nicht verleihbar, wird der 
Bestellschein der Bestellerin oder dem Besteller über die Ausleihe mit einem 
entsprechenden Vermerk zurückgegeben. 
 


§ 22 
Leihfristen, Fristverlängerungen, Rückforderungen 


 
(1) Die Leihfrist beträgt in der Regel 28 Tage. Die Hochschulbibliothek kann 







entsprechend den Erfordernissen des Benutzungsdienstes eine andere Frist 
festsetzen. 
(2) Die Leihfrist kann auf Antrag verlängert werden, wenn das Werk nicht von 
anderer Seite benötigt wird und die Entleiherin oder der Entleiher den 
Verpflichtungen der Hochschulbibliothek gegenüber nachgekommen ist. 
Entsprechend den Erfordernissen des Benutzungsdienstes können 
Fristverlängerungen ausgeschlossen werden. Anträge auf Fristverlängerungen sind 
vor Ablauf der Leihfrist zu stellen. Die Benutzerin oder der Benutzer ist verpflichtet, 
die vollzogene Verlängerung anhand des Nutzerkontos zu überprüfen. 
(3) Die Hochschulbibliothek setzt eine Begrenzung der Anzahl der 
Leihfristverlängerungen fest. Bei der Fristverlängerung kann die Hochschulbibliothek 
die Vorlage des ausgeliehenen Werkes verlangen. Eine Verlängerung über die 
Gültigkeitsdauer der Zulassung der Benutzung hinaus wird nicht gewährt. 
(4) Die Hochschulbibliothek kann ein in der Verlängerung befindliches Werk vor 
Ablauf der Leihfrist zurückfordern, wenn es zu dienstlichen Zwecken benötigt oder 
von einer anderen Benutzerin bzw. einem anderen Benutzer dringend gebraucht 
wird. 
Sie kann zum Zweck einer Revision eine allgemeine Rückgabe aller Werke 
anordnen. 
(5) Bei der Ausleihe von Werken, die längerfristig zu Forschungszwecken benötigt 
werden, kann die Bibliothek - ohne besonderen Antrag - die Leihfrist mehrmals 
verlängern, falls keine Vormerkungen entgegenstehen. 
 


§ 23 
Handapparate 


 
(1) Bedienstete der Fachhochschule Emden/Leer können für den Dienstgebrauch 
ständig benötigte Werke in einen Handapparat entleihen. Der Handapparat soll 
möglichst in den Diensträumen aufgestellt sein. 
(2) In der Regel werden nicht mehr als 30 Werke in den Handapparat entliehen. 
(3) Die Leihfrist für sämtliche im Handapparat befindliche Werke beträgt zwei 
Semester. Bei Bedarf kann die Leihfrist für die Werke verlängert werden. Eine 
Rückgabe bzw. Neuausleihe auf Grund der Revisionsvorschrift des Landes 
Niedersachsen oder zu dienstlichen Zwecken kann von der Bibliotheksleitung 
veranlasst werden. 
(4) Anderen Benutzerinnen und Benutzern ist die Einsicht in die in den Handapparat 
entliehenen Werke zu gewähren. Wird ein Werk über die Einsichtnahme hinaus 
benötigt, soll es der Benutzerin bzw. dem Benutzer ggf. befristet zur Verfügung 
gestellt werden. 
 


§ 24 
Labor- und Institutsapparate 


 
(1) Werke, die für die Arbeit in den Laboren oder Instituten ständig benötigt werden, 
können als Dauerleihgabe überlassen werden. Der Labor- bzw. Institutsapparat muss 
in den Labor- bzw. Institutsräumen aufgestellt sein. 
(2) Pro Labor oder Institut ist die Aufstellung höchstens eines Labor- bzw. 
Institutsapparates mit in der Regel nicht mehr als 40 Werken gestattet. 
(3) Verantwortlich für den Labor- bzw. Institutsapparat ist die Leiterin oder der Leiter 
des Labors bzw. Instituts. Sie bzw. er kann der Hochschulbibliothek einen 
Beauftragten oder mehrere Beauftragte nennen, der bzw. die zur Ausleihe in den 
Labor- bzw. Institutsapparat berechtigt ist bzw. sind. 







(4) Anderen Benutzerinnen und Benutzern ist die Einsicht in die in den Labor- bzw. 
Institutsapparat entliehenen Werke zu gewähren. Wird ein Werk über die 
Einsichtnahme hinaus benötigt, soll es der Benutzerin bzw. dem Benutzer ggf. 
befristet zur Verfügung gestellt werden. 
 


§ 25 
Semesterapparate 


 
(1) Lehrende der Fachhochschule Emden/Leer können für eine Vorlesung bzw. 
Veranstaltung ständig benötigte Werke als Semesterapparat mit in der Regel nicht 
mehr als 30 Werken für die Studierenden in den Räumen der Bibliothek aufstellen. 
(2) Werke des Semesterapparates gelten als Präsenzbestand und können nach 
Absprache verkürzt entliehen werden. 
(3) Semesterapparate werden in der Regel am Ende der Vorlesungszeit aufgelöst. 
 


§ 26 
Rückgabe 


 
Ausgeliehene Werke sind der Hochschulbibliothek vor Ablauf der Leihfrist 
zurückzugeben. Der Nachweis der rechtzeitigen Rückgabe wird durch 
Rückgabequittungen geführt, die die Hochschulbibliothek auf Verlangen erteilt. Mit 
Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung hergestellte Quittungen sind ohne 
Unterschrift gültig. 
 


§ 27 
Mahnungen 


 
(1) Wer die Leihfrist überschreitet, ohne rechtzeitig ihre Verlängerung beantragt zu 
haben, wird schriftlich oder per E-Mail unter Fristsetzung gemahnt. Leistet er dieser 
Mahnung nicht fristgerecht Folge, so ergeht eine zweite Mahnung. Wird die in ihr 
gesetzte Rückgabefrist nicht eingehalten, so ergeht schriftlich eine dritte Mahnung 
unter Fristsetzung von 14 Tagen gegen Zustellungsnachweis. Die 
Hochschulbibliothek weist zugleich auf die rechtlichen Folgen bei Nichteinhaltung der 
Frist hin (Absatz 5). Wird die E-Mail-Adresse hinterlegt, ist die Bibliothek berechtigt, 
den erforderlichen Schriftverkehr einschließlich erster und zweiter Mahnung per 
E-Mail abzuwickeln. 
(2) Die Mahngebühr entsteht mit der Ausfertigung des Mahnschreibens oder der 
Absendung der E-Mail. 
(3) Mahnungen zur Rückgabe gelten drei Tage nach Einlieferung bei der Post als 
zugestellt. Sie gelten auch dann als zugestellt, wenn sie an die letzte von der 
Entleiherin oder dem Entleiher mitgeteilte Anschrift abgesandt wurden und als 
unzustellbar zurückgekommen sind. E-Mail-Mahnungen bedürfen keiner 
Unterschrift und gelten als sofort zugestellt. 
(4) Solange die Entleiherin oder der Entleiher der Aufforderung zur Rückgabe nicht 
nachkommt oder geschuldete Gebühren nicht entrichtet, kann die 
Hochschulbibliothek die Ausleihe weiterer Werke an sie oder ihn einstellen und die 
Verlängerung der Leihfrist versagen. 
(5) Wird auf die dritte Mahnung oder ein entsprechendes Schreiben (Absatz 6) das 
entliehene Werk nicht innerhalb der Frist von 14 Tagen zurückgegeben, so kann die 
Bibliothek 
a) das Buch aus der Wohnung der Benutzerin oder des Benutzers abholen lassen, 
b) Ersatzbeschaffung durchführen oder Wertersatz verlangen, 







c) Mittel des Verwaltungszwanges einsetzen. 
(6) Die Hochschulbibliothek kann auf Mahnungen verzichten und statt dessen 
Verzugsgebühren für verspätete Rückgabe von Werken einziehen. Gibt die 
Benutzerin oder der Benutzer ausgeliehene Werke nach Ablauf der Leihfrist nicht 
binnen einer von der Hochschulbibliothek festgesetzten Frist zurück, wird ihr oder 
ihm gegen Zustellungsnachweis eine weitere Frist von 14 Tagen gesetzt. Auf die 
rechtlichen Folgen bei Nichteinhaltung dieser Frist wird hingewiesen (Absatz 5). 
 


§ 28 
Vormerkungen 


 
(1) Verliehene Werke können zur Entleihung oder zur Benutzung in den Räumen der 
Hochschulbibliothek vorgemerkt werden. 
(2) Die Hochschulbibliothek kann die Zahl der Vormerkungen auf dasselbe Buch und 
die Anzahl der Vormerkungen pro Benutzerin oder Benutzer begrenzen. 
(3) Auskunft darüber, wer ein Werk entliehen hat, wird aus datenschutzrechtlichen 
Gründen nicht erteilt. 
 
 
V. Leihverkehr 
 


§ 29 
Nehmende Fernleihe 


 
(1) Werke, die am Ort nicht vorhanden sind, können durch die Vermittlung der 
Hochschulbibliothek auf dem Wege des regionalen, deutschen oder internationalen 
Leihverkehrs bei einer auswärtigen Bibliothek bestellt werden. Die Entleihung erfolgt 
nach den Bestimmungen der jeweils gültigen Leihverkehrsordnung, nach 
internationalen Vereinbarungen und zu den besonderen Bedingungen der 
verleihenden Bibliothek. 
(2) Die Bestellungen und damit zusammenhängende Anträge, wie auf 
Fristverlängerung oder Ausnahmegenehmigung, sind über die vermittelnde Bibliothek 
zu leiten. Anträge auf Fristverlängerung sollen sich auf Ausnahmefälle beschränken. 
 


§ 30 
Gebende Fernleihe 


 
(1) Die Hochschulbibliothek stellt ihre Bestände nach den Bestimmungen der jeweils 
gültigen Leihverkehrsordnung dem auswärtigen Leihverkehr zur Verfügung. 
 


§ 31 
Standortübergreifender Leihverkehr 


 
(1) Die Hochschulbibliothek stellt ihre Bestände den Benutzerinnen und Benutzern 
der anderer Standortbibliothek im standortübergreifenden Leihverkehr kostenlos zur 
Verfügung. 
(2) Über den standortübergreifenden Leihverkehr entliehene Werke sind von den 
Benutzerinnen und Benutzern jeweils an dem Standort zurückzugeben, an dem sie 
zur Ausleihe ausgehändigt und verbucht bzw. erfasst worden sind. 
 
 
 







VI. Sonstige Bestimmungen 
 


§ 32 
Ausschluss von der Benutzung 


 
(1) Verstößt eine Benutzerin oder ein Benutzer schwerwiegend oder wiederholt 
gegen die Bestimmungen der Benutzungsordnung oder ist sonst durch den 
Eintritt besonderer Umstände die Fortsetzung eines Benutzungsverhältnisses 
unzumutbar geworden, so kann die Hochschulbibliothek die Benutzerin oder den 
Benutzer vorübergehend oder dauernd, auch teilweise, von der Benutzung der 
Hochschulbibliothek ausschließen. Alle aus dem Benutzungsverhältnis entstandenen 
Verpflichtungen bleiben nach dem Ausschluss bestehen. 
(2) Bei besonders schweren Verstößen ist die Hochschulbibliothek berechtigt, 
anderen Bibliotheken den Ausschluss und seine Begründung mitzuteilen. Eine 
strafrechtliche Verfolgung bleibt vorbehalten. 
 


§ 33 
Ergänzung der Benutzungsordnung 


 
Die Bibliotheksleitung ist berechtigt, Ausführungsbestimmungen zu dieser 
Benutzungsordnung zu erlassen. 
 


§ 34 
In-Kraft-Treten 


 
Diese Benutzungsordnung tritt am Tage nach ihrer hochschulöffentlichen 
Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Benutzungsordnung vom 
17.10.2006 (Verkündungsblatt FH OOW, Ausg. 56/2006) außer Kraft. 
 








Ordnung für die Hochschulbibliothek der Fachhochschule Emden/Leer  
 
(Gemäß Beschluss der 5. Sitzung des Senates der FH Emden/Leer vom 13.04.2010)  
(Amtliches Mitteilungsblatt der FH OOW, Ausgabe 68 / 2007 vom 17. Oktober 2007)  
 
 
1. Allgemeines  
 
Gemäß der jeweils gültigen Fassung des Niedersächsischen Hochschulgesetzes 
(NHG) erlässt der Senat der Fachhochschule Emden/Leer diese Bibliotheksordnung.  
 
2. Die Hochschulbibliothek Emden/Leer  
 


1. Die Bibliothek der Fachhochschule Emden/Leer (im folgenden 
Hochschulbibliothek) versorgt die Hochschule mit Literatur, 
Literaturinformationen und anderen Informationsträgern sowie mit 
elektronischen Fachinformationen. Sie dient als Hochschulbibliothek der 
Forschung, der Lehre, dem Studium und der Weiterbildung an der 
Fachhochschule Emden/Leer.  


 
2. Darüber hinaus steht sie der Wissenschaft und der wissenschaftlichen 


Ausbildung, der beruflichen Arbeit und der Fortbildung zur Verfügung, soweit 
sie davon in ihrer Funktion als Hochschulbibliothek der Fachhochschule 
Emden/Leer nicht beeinträchtigt wird.  


 
3. Sämtliche bibliothekarischen Einrichtungen der Hochschule bilden die 


Hochschulbibliothek als zentrale Einrichtung. Die Hochschulbibliothek besteht 
aus den Standortbibliotheken.  


 
4. Die Hochschulbibliothek erfüllt ihre Aufgaben, indem sie insbesondere  
 


a. ihre Bestände zur Benutzung in ihren Räumen bereit stellt.  
 
b. einen Teil ihrer Bestände zur Benutzung außerhalb der Bibliothek 


ausleiht,  
 
c. Werke im standortübergreifenden Leihverkehr beschafft und zur 


Verfügung stellt.  
 
d. Reproduktionen aus eigenen und von anderen Bibliotheken beschafften 


Werken herstellt, ermöglicht oder vermittelt,  
 
e. Werke im Leihverkehr der Bibliotheken beschafft und für den 


Leihverkehr zur Verfügung stellt,  
 
f. auf Grund ihrer Bestände und Informationsmittel Auskünfte erteilt,  
 
g. Informationen aus Datenbanken vermittelt,  
 
h. die Ausbildung in fremden Sprachen an der Hochschule unterstützt,  
 







i. Öffentlichkeitsarbeit leistet, insbesondere durch Ausstellungen, 
Führungen und Vorträge,  


 
j. Veröffentlichungen heraus gibt.  
 


5. Art und Umfang der Leistungen der Hochschulbibliothek richten sich nach der 
speziellen Aufgabenstellung der Standortbibliotheken sowie nach ihrer 
personellen, sachlichen und technischen Ausstattung.  


 
6. Die Hochschulbibliothek gehört dem Gemeinsamen Bibliotheksverbund (GBV) 


sowie dem Niedersachsen-Konsortium an.  
 
2.1  Leitung der Hochschulbibliothek  
 


1. Die Leitung der Hochschulbibliothek wird hauptamtlich oder hauptberuflich von 
einer Bibliothekarin oder einem Bibliothekar wahrgenommen. Sie ist dem 
Personal der Hochschulbibliothek vorgesetzt und führt die betriebsfachliche 
Aufsicht über die Standortbibliotheken.  


 
2. Die Bibliotheksleitung koordiniert die Katalogisierung und die Benutzung der 


Bestände sowie deren Erwerbung aufgrund von Empfehlungen der 
Kommission für Informations- und Kommunikationsinfrastruktur. 


 
3. Die Leitung der Hochschulbibliothek legt ihren Sitz in eigener Zuständigkeit 


fest.  
 
2.2  Standortbibliotheken  
 


1. Standortbibliotheken sind derzeit die Bibliotheken:  Emden und Leer.  
 
2. Die Standortbibliotheken stehen vorrangig den Mitgliedern und Angehörigen 


der Fachbereiche bzw. Fakultäten zur Verfügung, denen sie zugeordnet sind. 
Darüber hinaus können sie unter angemessener Berücksichtigung der 
Belange dieser Fachbereiche von den anderen Mitgliedern und Angehörigen 
der Hochschule benutzt werden. Gleiches gilt für die aus der Region 
zugelassenen Benutzerinnen und Benutzer.  


 
3. Die Standortbibliotheken sind verantwortlich für die Einhaltung der 


Benutzungsordnung der Bibliothek an den jeweiligen Standorten einschließlich 
der Sicherung ihrer Bestände.  
 


4. Über die Einrichtung, Zusammenlegung und Auflösung von 
Standortbibliotheken beschließt der Senat aufgrund von Empfehlungen der 
Kommission für Informations- und Kommunikationsinfrastruktur. Diese sind 
zuvor den Fachbereichen zur Stellungnahme vorzulegen. Dabei sind die 
jeweiligen räumlichen Verhältnisse, die sachlichen Bedürfnisse und das Ziel 
effektiver Literaturversorgung und Information sowie rationeller 
bibliothekarischer Verwaltung zu beachten.  


 
 
 







3. Erwerbung  
 
3.1  Allgemeines  
 


1. Die Erwerbung umfasst in der Regel die Auswahl, die Bestellung und die 
Inventarisierung der anzuschaffenden Werke. Durch die Inventarisierung 
werden sie in den Bestand der Hochschulbibliothek aufgenommen.  


 
2. Bestände, die von der Hochschulbibliothek als Geschenk oder durch Tausch 


angenommen worden sind, sind ebenfalls zu inventarisieren.  
 
3. Gleiches gilt für Literaturbeschaffungen der Fachbereiche und anderer 


Organisationseinheiten (Zentrale Einrichtungen, Stabstellen, Verwaltung usw.) 
der Hochschule. Hierbei finden die jeweils gültigen Beschaffungsrichtlinien der 
Fachhochschule Emden/Leer Anwendung.  


 
3.2  Grundsätze  
 


1. Die Grundsätze der Bestandsergänzung (Erwerbungsrichtlinien) und die 
Schwerpunkte zukünftiger Anschaffungen werden auf Empfehlung der  
Kommission für Informations- und Kommunikationsinfrastruktur vom Senat 
festgelegt. Die Kommission für Informations- und Kommunikationsinfrastruktur 
gibt insbesondere Empfehlungen für  


 
a. die Verteilung der der Hochschulbibliothek zugewiesenen Mittel für 


Literatur und elektronische Fachinformationen und  
 
b. das Verfahren bei der Auswahl von Literatur und elektronischen 


Fachinformationen.  
 


2. Ein Teil der der Hochschulbibliothek zugewiesenen Mittel wird der 
Hochschulbibliothek in Abstimmung mit der Kommission für Informations- und 
Kommunikationsinfrastruktur insbesondere für allgemeine und 
fächerübergreifende sowie sonstige Literatur und elektronische 
Fachinformationen im Interesse der Hochschule in jedem Haushaltsjahr zur 
Verfügung gestellt.  


 
3. Sofern die den Fachgebieten nach Absatz 1 zugewiesenen Teilmittel nicht 


oder nicht rechtzeitig ausgegeben werden, nimmt die Bibliothek im Sinne einer 
kontinuierlichen Literaturversorgung in Übereinstimmung mit den 
Erwerbungsrichtlinien die Auswahl von Literatur und elektronischen 
Fachinformationen bzw. die Entscheidung über die Mittelverwendung selbst 
vor.  


 
4.  Entbehrlich gewordene Bestände  
 
Wenn Bestände von den Standortbibliotheken für entbehrlich erachtet werden, finden 
die „Aussonderungsrichtlinien“ der Hochschulbibliothek Anwendung.  
 
 
 







5.  Katalogisierung  
 


1. Die Bestände der Standortbibliotheken werden einheitlich nach den 
Katalogisierungsrichtlinien des Gemeinsamen Bibliotheksverbundes 
katalogisiert.  


 
2. Der Zentralkatalog der Hochschule wird durch den Gemeinsamen 


Verbundkatalog (GVK) ersetzt bzw. fortgeführt.  
 
6.  Benutzung  
 
6.1  Benutzungsordnung  
 
Die Benutzung der Hochschulbibliothek richtet sich nach der Benutzungsordnung in 
der jeweils gültigen Fassung.  
 
6.2  Sonderstandorte  
 


1. Auf Antrag betroffener Einrichtungen und mit Zustimmung der Kommission für 
Informations- und Kommunikationsinfrastruktur können einzelne Bestände 
gesondert aufgestellt und genutzt werden 


2. Für Ort, Umfang und Benutzung der gesondert aufgestellten Bestände können 
von der Kommission für Informations- und Kommunikationsinfrastruktur 
besondere Richtlinien beschlossen werden. Diese werden zuvor den 
betroffenen Einrichtungen zur Stellungnahme vorgelegt 


 
7.  Inkrafttreten  
 
Diese Bibliotheksordnung tritt am Tage nach ihrer hochschulöffentlichen 
Bekanntmachung in Kraft 
 
 
 








1. Änderung des Besonderen Teils (B)  
der Prüfungsordnung  
für den Studiengang  


Master of Business Management 
an der Fachhochschule Emden/Leer 


am Fachbereich Wirtschaft 


 


Genehmigt vom Präsidium der Fachhochschule Emden/Leer am 7. April 2010 








4. Änderung des Besonderen Teils (B)  
der Prüfungsordnung  


für den Bachelor-Studiengang  
„International Business Administration“ 


an der Fachhochschule Emden/Leer 
am Fachbereich Wirtschaft 


Genehmigt vom Präsidium der Fachhochschule Emden/Leer am 7. April 2010 


 








3. Änderung des Besonderen Teils (B)  
der Prüfungsordnung  


für den Bachelor-Studiengang  
Betriebswirtschaft  


an der Fachhochschule Emden/Leer 
am Fachbereich Wirtschaft 


Genehmigt vom Präsidium der Fachhochschule Emden/Leer am 7. April 2010 


 


 








Erwerbungsrichtlinie für die Hochschulbibliothek der Fachhochschule Em-
den/Leer 


(Gemäß Senatsbeschluss vom 13.04.2010) 
(Gemäß Bibliotheksordnung, Abs. 3 (Erwerbung) und NHG, §128, Abs. 2, Satz 2 und 
Abs. 4, Satz 1, Punkt 3) 


1. Grundsätze der Auswahl von Literatur, audiovisuellen Medien und  
    elektronischen Fachinformationen  


1. Die Auswahl von Literatur, audiovisuellen Medien und elektronischen Fachin-
formationen ist gemeinsame Aufgabe der Fachbereiche, der Organisations-
einheiten der Hochschule (d.i. zentrale Einrichtungen, Stabstellen, Verwaltung 
usw.), der Kommission für Informations- und Kommunikationsinfrastruktur und 
der Hochschulbibliothek. Die Aufgabe der Leitung der Hochschulbibliothek zur 
Koordinierung der Beschaffungen bleibt unberührt. Beschaffungen können 
von allen Benutzerinnen und Benutzern der Hochschulbibliothek vorgeschla-
gen werden.  


2. Zwecks Koordinierung der Bestellungen wird überprüft, ob die gewünschte Li-
teratur bzw. die audiovisuellen Medien oder die gewünschten elektronischen 
Fachinformationen bereits in der Hochschulbibliothek bzw. am Standort vor-
handen oder bestellt worden sind. In diesen Fällen wird der Besteller benach-
richtigt.  


3. Beschaffungsvorschläge für Zeitschriften, Fortsetzungen (inkl. Loseblattsamm-
lungen) und teure Einzelwerke (ab Euro 500,-) bedürfen der Beschlussfassung 
durch den zuständigen Fachbereichsrat oder Dekan. Für zentrale Einrichtun-
gen und andere Organisationseinheiten entscheidet die Leiterin bzw. der Lei-
ter der Einrichtung. Für Abbestellungen gilt das gleiche Verfahren.  


4. Bei umfangreichen, mehrbändigen Werken und Beschaffungen mit erhebli-
chen Folgekosten wird, wenn dies von einem Fachbereich, einer anderen Or-
ganisationseinheit oder der Bibliothek gewünscht wird, die Kommission für In-
formations- und Kommunikationsinfrastruktur eingeschaltet.  


5. Software wird in der Regel nicht von der Hochschulbibliothek beschafft oder 
aus deren Mitteln finanziert.  


6. Die Bibliothek entscheidet aufgrund ihrer Sachkompetenz über den zweckmä-
ßigsten Beschaffungsweg.  


2. Grundsätze der Beschaffung 


2.1 Bücher und audiovisuelle Medien 


In der Regel werden Bücher und audiovisuelle Medien nur in einem Exemplar 
der neuesten Auflage angeschafft. Mehrere Exemplare sollen nur dann erwor-
ben werden, wenn  


a. eine entsprechend häufige Nutzung eingetreten oder zu erwarten ist 
oder  


b. das erste Exemplar auf Dauer ausgeliehen ist und eine Doppelung ver-
tretbar erscheint. Romane und Bildbände allgemeiner Art gehören in 
der Regel nicht zum Sammelgebiet der Hochschulbibliothek.  







2.2 Loseblattsammlungen 


Loseblattsammlungen sollen wegen des Arbeitsaufwandes beim Einsortieren 
der Ergänzungslieferungen und der erwarteten Folgekosten nur dann erwor-
ben werden, wenn dies zwingend notwendig erscheint.  


2.3 Zeitungen und Zeitschriften 


Zeitungen und Zeitschriften werden je Standort grundsätzlich nur in einem 
Exemplar erworben. Die Beschaffung wird untereinander koordiniert. Die Kos-
ten für Zeitungen und Zeitschriften von allgemeinem Interesse werden aus 
den allgemeinen Erwerbungsmitteln der Bibliothek bestritten.  


2.4 Datenbanken und Lizenzen 


Bei der Beschaffung von teuren Abstract- und Indexing-Diensten wird vor der 
Beschaffung geklärt, ob ein gemeinsamer Bedarf besteht und die Beschaffung 
standortübergreifend und die Nutzung im Netz erfolgen soll. Ggf. können die 
beteiligten Standortbibliotheken die Kosten für die Beschaffung oder die Li-
zenz anteilig tragen. Über die Schlüsselung der Kosten wird unter den Stand-
ortbibliotheken Einvernehmen hergestellt.  
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Nutzungsordnung 


für die IT-Ressourcen 


der Fachhochschule Emden/Leer 


vom  13.04.2010 


 


Präambel 


Diese Nutzungsordnung soll die störungsfreie, ungehinderte und sichere Nutzung der Kommunikati-
ons- und Informationsverarbeitungs-Infrastruktur der Fachhochschule Emden/Leer gewährleisten. Die 
Nutzungsordnung orientiert sich an den gesetzlich festgelegten Aufgaben der Fachhochschule Em-
den/Leer. Sie stellt Grundregeln für einen ordnungsgemäßen Betrieb der Infrastruktur auf und regelt 
das Nutzungsverhältnis zwischen den Nutzungsberechtigten und dem Hochschulrechenzentrum oder 
anderen Betreibern von IT-Ressourcen an der Hochschule. Ergänzungen zu dieser Nutzungsordnung 
können durch die IT-Betreiber definiert werden. 


Näheres zum Betrieb des Hochschulrechenzentrums wird von der Kommission für Informations- und 
Kommunikationsinfrastruktur in einer Anwendungsrichtlinie festgelegt. 


§ 1 Geltungsbereich 


Diese Nutzungsordnung gilt für die Nutzung der Kommunikations- und Informationsverarbeitungs-
Infrastruktur der Fachhochschule Emden/Leer. Unter den Begriff der Informationstechnischen Res-
sourcen (IT-Ressourcen) fallen die Datenverarbeitungsanlagen nebst den darauf ausgeführten Rech-
nerprogrammen sowie das gesamte Datennetz. 


§ 2 Nutzungsberechtigung und Zulassung zur Nutzung 


(1) Nutzungsberechtigt sind die Einrichtungen und diesen vergleichbare Stellen der Fachhoch-
schule Emden/Leer. 


(2) Zur Nutzung der IT-Ressourcen gemäß § 1  können zugelassen werden: 


a) Mitglieder und Angehörige der Fachhochschule Emden/Leer, 


b) Beauftragte der Hochschule zur Erfüllung ihrer Dienstaufgaben, 


c) Mitglieder und Angehörige anderer Hochschulen Niedersachsens oder Hochschulen au-
ßerhalb des Landes Niedersachsens aufgrund besonderer Vereinbarungen, 


d) sonstige staatliche Forschungs- und Bildungseinrichtungen und Behörden Niedersach-
sens aufgrund besonderer Vereinbarungen, 


e) das Studentenwerk Oldenburg, 


f) sonstige, der Fachhochschule Emden/Leer nahe stehende Einrichtungen aufgrund be-
sonderer Vereinbarungen oder Zulassungen, 


g) sonstige juristische oder natürliche Personen aufgrund besonderer Vereinbarung und un-
ter Berücksichtigung der jeweils gültigen Gebühren- und Entgeltordnung, sofern hierdurch 
die Belange der unter a) bis f) genannten Nutzer nicht beeinträchtigt werden. 


(3) Die Zulassung erfolgt grundsätzlich zu wissenschaftlichen Zwecken in Studium, Lehre und 
Forschung, für Zwecke der Bibliothek und der Hochschulverwaltung, Aus- und Weiterbildung 
sowie zur Erfüllung sonstiger Aufgaben der Fachhochschule Emden/Leer. Eine hiervon ab-
weichende Nutzung kann unter Berücksichtigung der geltenden Gebühren- und Entgeltord-
nung und der lizenzrechtlichen Rahmenbedingungen zugelassen werden, wenn sie die Be-
lange der anderen Nutzungsberechtigten nicht beeinträchtigt.  


(4) Die Zulassung zur Nutzung der IT-Ressourcen erfolgt durch ausdrückliche Erteilung einer 
Nutzungserlaubnis mit Zuweisung einer Nutzungskennung durch den IT-Betreiber. Diese Nut-
zungserlaubnis wird in der Regel schriftlich auf Antrag des Nutzungsberechtigten - unter An-
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erkennung der geltenden Nutzungsordnung - erteilt.  Die Nutzung kann zeitlich befristet wer-
den. 


(5) Der Antrag soll mindestens folgende Angaben enthalten: 


a) Name, Anschrift und Unterschrift der Antragstellerin/des Antragstellers sowie die Angabe 
ihres/seines Status als Studierende/r, Mitarbeiter/in oder sonstige/r Nutzer/in, 


b) die Anerkennung der Rechte und Pflichten aus dieser Nutzungsordnung, 


c) den Hinweis gegenüber der Antragstellerin/dem Antragsteller auf die Möglichkeiten einer 
Dokumentation seines Nutzerverhaltens und der Einsichtnahme in seine Nutzerdateien 
nach Maßgabe dieser Nutzungsordnung. 


(6) Zur Gewährleistung eines ordnungsgemäßen und störungsfreien Betriebes kann die Nut-
zungserlaubnis mit einer Begrenzung der IT-Ressourcennutzung sowie mit anderen nut-
zungsbezogenen Bedingungen und Auflagen verbunden werden. Wenn die Kapazitäten der 
IT-Ressourcen nicht ausreichen, um allen Nutzungsberechtigten gerecht zu werden, können 
die Betriebsmittel für die einzelnen Nutzungsberechtigten entsprechend kontingentiert werden, 
da die Zulassung nur im Rahmen der verfügbaren Kapazitäten erfolgen kann. 


§ 3 Rechte und Pflichten der Nutzungsberechtigten 


(1) Die Nutzungsberechtigten haben das Recht, die IT-Ressourcen gemäß § 1 nach Maßgabe der 
geltenden Nutzungsordnung zu nutzen. 


(2) Die Nutzungsberechtigten sind verpflichtet, 


a) die Vorgaben der Nutzungsordnung zu beachten und die Grenzen der Nutzungserlaubnis 
einzuhalten,  


b) alles zu unterlassen, was den ordnungsgemäßen Betrieb der IT-Ressourcen stört, 


c) die IT-Ressourcen der Hochschule sorgfältig und schonend zu behandeln, 


d) ausschließlich mit den Nutzungskennungen zu arbeiten, deren Nutzung ihnen im Rahmen 
der Zulassung gestattet wurde, 


e) dafür Sorge zu tragen, dass Dritte keine Kenntnis von den Passwörtern erlangen, sowie 
Vorkehrungen zu treffen, damit unberechtigten Personen der Zugang zu den IT-
Ressourcen der Hochschule verwehrt wird; dazu gehört auch der Schutz des Zugangs 
durch ein geheimzuhaltendes und geeignetes, d. h. nicht einfach zu erratendes Passwort, 
das regelmäßig verändert wird, 


f) fremde Nutzungskennungen und Passwörter weder zu ermitteln noch zu nutzen, 


g) keinen unberechtigten Zugriff auf Informationen anderer Nutzungsberechtigter zu nehmen 
und unberechtigt bekannt gewordene Informationen nicht ohne Genehmigung weiterzu-
geben, selbst zu nutzen oder zu verändern, 


h) bei der Benutzung von Software, Dokumentationen und anderen Daten die gesetzlichen 
Vorgaben, insbesondere zum Urheberrechtschutz, einzuhalten und die Lizenzbedingun-
gen, unter denen Software, Dokumentationen und Daten von der Hochschule zur Verfü-
gung gestellt werden, zu beachten, 


i) bereitgestellte Software, Dokumentationen und Daten weder zu kopieren noch an Dritte 
weiterzugeben, sofern dies nicht ausdrücklich erlaubt ist, noch zu anderen als den erlaub-
ten Zwecken zu nutzen, 


j) den verantwortlichen Betreibern der IT-Ressourcen auf Verlangen in begründeten Einzel-
fällen - insbesondere bei begründetem Missbrauchsverdacht - zur Störungsbeseitigung 
und zu Kontrollzwecken Auskünfte über Programme und benutzte Methoden zu erteilen 
sowie Einsicht in die Programme zu gewähren, 


k) eine Verarbeitung personenbezogener Daten mit dem Datenschutzbeauftragten abzu-
stimmen und - unbeschadet der eigenen datenschutzrechtlichen Verpflichtungen der Nut-
zungsberechtigten - die vorgeschlagenen Datenschutz- und Datensicherheitsvorkehrun-
gen zu berücksichtigen und 
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l) den Wegfall der Voraussetzungen zur Nutzung der Dienste nach § 2 Abs. 2 (z.B. Exmatri-
kulation, Ende der Projektlaufzeit oder Arbeitsplatzwechsel bei Mitarbeitern) umgehend 
den Stellen mitzuteilen, die eine Nutzungserlaubnis erteilt haben. 


(3) Auf die folgenden Straftatbestände wird besonders hingewiesen: 


a) Ausspähen von Daten (§ 202 a StGB) 


b) Datenveränderung (§ 303 a StGB) und Computersabotage (§ 303 b StGB) 


c) Computerbetrug (§ 263 a StGB) 


d) Verbreitung pornographischer Darstellungen (§ 184 StGB), insbesondere Abruf oder Be-
sitz kinderpornographischer Darstellungen (§ 184 Abs. 5 StGB) 


e) Verbreitung von Propagandamitteln verfassungswidriger Organisationen (§ 86 StGB) und 
Volksverhetzung (§ 130 StGB) 


f) Ehrdelikte wie Beleidigung oder Verleumdung (§§ 185 ff. StGB) 


g) Strafbare Urheberrechtsverletzungen, z. B. durch urheberrechtswidrige Vervielfältigung 
von Software (§§ 106 ff. Urhebergesetz). 


§ 4 Ende der Nutzungsberechtigung 


(1) Mit dem Ende der Nutzungsberechtigung sind die IT-Betreiber grundsätzlich berechtigt und 
verpflichtet, die Nutzerkennung und die persönlichen Daten zu löschen. Es obliegt den Nutze-
rinnen und Nutzern, rechtzeitig von Ende der Nutzungsberechtigung persönliche Daten zu lö-
schen bzw. zu sichern. Es besteht die Möglichkeit, auf Antrag eine Karenzzeit von maximal 
einem Monat einzuräumen. 


(2) Die Nutzungsberechtigung endet 


a) für Studierende mit der Exmatrikulation, 


b) für Bedienstete mit dem Ausscheiden aus dem Dienst an der Fachhochschule Em-
den/Leer, 


c) für Professorinnen und Professoren mit dem Ausscheiden aus dem Dienst, sofern kein 
Antrag auf weitere Nutzung vorliegt. Der Antrag auf weitere Zulassung zur Nutzung der 
IT-Infrastruktur ist bis zum 1. März eines jeden Kalenderjahres zu erneuern. 


d) Die Nutzungsberechtigung aller anderen Nutzerinnen und Nutzer endet mit dem Tatbe-
stand, der ihre Nutzungsberechtigung begründet. 


§ 5 Ausschluss von der Nutzung 


(1) Einzelne Nutzungsberechtigte können vorübergehend oder dauerhaft in der Benutzung der IT-
Ressourcen beschränkt oder hiervon ausgeschlossen werden, wenn sie 


a) schuldhaft gegen die geltende Nutzungsordnung, insbesondere gegen die in  
§ 3 aufgeführten Pflichten, verstoßen, 


b) die IT-Ressourcen für strafbare Handlungen (vgl. insbesondere § 3  Abs. 3) missbrau-
chen, 


c) bei der Fachhochschule Emden/Leer oder Dritten durch sonstiges Verhalten bei der Nut-
zung der IT-Ressourcen Nachteile verursachen oder die Gefahr eines Schadenseintritts 
zu befürchten ist, oder durch die Art und Weise der Nutzung dem Ansehen der Hochschu-
le schwerwiegend schaden. 


(2) Die Maßnahmen nach Absatz 1 sollen erst nach vorheriger erfolgloser Abmahnung erfolgen. 
Der/dem Betroffenen ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Bei schwerwiegenden 
Verstößen ist eine Abmahnung entbehrlich. 


(3) Über vorübergehende Nutzungseinschränkungen entscheidet die Hochschulleitung, der Leiter 
des Hochschulrechenzentrums bzw. der verantwortliche Betreiber der IT-Ressource. Die Nut-
zungseinschränkung ist aufzuheben, sobald eine ordnungsgemäße Nutzung wieder gewähr-
leistet ist und evtl. erteilte Auflagen erfüllt wurden. 
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(4) Eine dauerhafte Nutzungseinschränkung oder der vollständige Ausschluss einer/s Nutzungs-
berechtigten von der weiteren Nutzung kommt nur bei schwerwiegenden oder wiederholten 
Verstößen in Betracht, wenn auch künftig ein ordnungsgemäßes Verhalten nicht mehr zu er-
warten ist. Die Entscheidung über einen dauerhaften Ausschluss trifft die Hochschulleitung 
nach Anhörung der/des betroffenen Nutzungsberechtigten und unter Einbeziehung des ver-
antwortlichen Betreibers der IT-Ressource. Eventuelle Ansprüche der Fachhochschule Em-
den/Leer aus dem Nutzungsverhältnis bleiben unberührt. 


§ 6 Rechte und Pflichten des Hochschulrechenzentrums und weiterer IT-


Betreiber der FH-EL 


(1) Der Betreiber der IT-Ressource (IT-Betreiber) führt über die erteilten Nutzungsberechtigungen 
eine Nutzerdatei. 


(2) Soweit dies zur Störungsbeseitigung, zur Systemadministration und –erweiterung oder aus 
Gründen der Systemsicherheit sowie zum Schutz der Nutzerdaten erforderlich ist, kann der 
IT-Betreiber die Nutzung seiner Ressourcen vorübergehend einschränken oder einzelne Nut-
zungskennungen vorübergehend sperren. Sofern möglich, sind die betroffenen Nutzungsbe-
rechtigten hierüber im Voraus zu unterrichten. 


(3) Sofern tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass ein Nutzungsberechtigter auf den 
Systemen des IT-Betreibers rechtswidrige Inhalte zur Nutzung bereithält, kann der IT-
Betreiber die weitere Nutzung unterbinden, bis die Rechtslage hinreichend geklärt ist. 


(4) Der IT-Betreiber ist berechtigt, die Sicherheit der System- und Nutzerpasswörter und der Nut-
zerdaten durch regelmäßige manuelle oder automatisierte Maßnahmen zu überprüfen und 
notwendige Schutzmaßnahmen, z.B. Änderungen leicht zu erratender Passwörter, durchzu-
führen, um die IT-Ressourcen und Nutzerdaten vor unberechtigten Zugriffen Dritter zu schüt-
zen. Bei erforderlichen Änderungen der Nutzerpasswörter, der Zugriffsberechtigungen auf 
Nutzerdateien und sonstigen nutzerrelevanten Schutzmaßnahmen ist der Nutzungsberechtig-
te hiervon unverzüglich in Kenntnis zu setzen. 


(5) Der IT-Betreiber ist nach Maßgabe der nachfolgenden Zwecke berechtigt, die Inanspruch-
nahme der IT-Ressourcen durch die einzelnen Nutzungsberechtigten zu dokumentieren und 
auszuwerten, jedoch nur soweit dies erforderlich ist 


a) zur Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Systembetriebs, 


b) zur Ressourcenplanung und Systemadministration, 


c) zum Schutz der personenbezogenen Daten anderer Nutzer 


d) zu Abrechnungszwecken, 


e) für das Erkennen und Beseitigen von Störungen sowie 


f) zur Aufklärung und Unterbindung rechtswidriger oder missbräuchlicher Nutzung. 


(6) Unter den Voraussetzungen von Absatz 5 ist der IT-Betreiber auch berechtigt, unter Beach-
tung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen Einsicht in die Nutzerdateien zu nehmen, so-
weit dies zur Beseitigung aktueller Störungen oder zur Aufklärung und Unterbindung von 
Missbräuchen erforderlich ist, sofern hierfür tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen. Eine Ein-
sichtnahme in die Nachrichten- und E-Mail-Postfächer ist jedoch nur zulässig, soweit dies zur 
Behebung aktueller Störungen im Nachrichtendienst unerlässlich ist. In jedem Fall ist die Ein-
sichtnahme zu dokumentieren und die/der Beauftragte für Datenschutz zu informieren. Die be-
troffenen Nutzungsberechtigten sind unverzüglich zu benachrichtigen, sobald dies ohne Ge-
fährdung des Zwecks der Maßnahme möglich ist. 


(7) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 5 dürfen nur die näheren Umstände - nicht aber die 
nichtöffentlichen Kommunikationsinhalte - der Verbindungs- und Nutzungsdaten im Nachrich-
tenverkehr dokumentiert werden. Die Verbindungs- und Nutzungsdaten der Online-Aktivitäten 
im Internet und sonstigen Telediensten, die der IT-Betreiber zur Nutzung bereithält oder zu 
denen das Hochschulrechenzentrum den Zugang zur Nutzung vermittelt, sind frühestmöglich 
zu löschen, soweit es sich nicht um Abrechnungsdaten handelt. 


(8) Nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen ist der IT-Betreiber zur Wahrung des Tele-
kommunikations- und Datengeheimnisses verpflichtet. 
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§ 7 Haftung der Nutzungsberechtigten 


(1) Die Nutzungsberechtigten haften für alle Nachteile, die der Fachhochschule Emden/Leer 
durch missbräuchliche oder rechtswidrige Verwendung der IT-Ressourcen und Nutzungsbe-
rechtigungen oder dadurch entstehen, dass die Nutzungsberechtigten schuldhaft ihren Pflich-
ten aus dieser Nutzungsordnung nicht nachkommen.  


(2) Die Nutzungsberechtigten haften auch für Schäden, die im Rahmen der ihnen zur Verfügung 
gestellten Zugriffs- und Nutzungsmöglichkeiten durch Drittnutzung entstanden sind, wenn sie 
diese Drittnutzung zu vertreten haben, insbesondere im Falle einer Weitergabe einer Nut-
zungskennung an Dritte. In diesem Fall kann die Fachhochschule Emden/Leer von den Nut-
zungsberechtigten nach Maßgabe der Entgeltordnung ein Nutzungsentgelt für die Drittnutzung 
verlangen.  


(3) Die Nutzungsberechtigten haben die Fachhochschule Emden/Leer von allen Ansprüchen Drit-
ter (z.B. auf Schadensersatz und Unterlassung) freizustellen, wenn die Hochschule wegen ei-
nes missbräuchlichen oder rechtswidrigen Verhaltens der/des Nutzungsberechtigten in An-
spruch genommen wird. 


§ 8 Haftung der Hochschule 


(1) Die Fachhochschule Emden/Leer übernimmt keine Gewährleistung oder Haftung dafür, dass 
das System fehlerfrei und jederzeit ohne Unterbrechung läuft. Eventuelle Datenverluste in 
Folge technischer Störungen sowie die Kenntnisnahme vertraulicher Daten durch unberech-
tigte Zugriffe Dritter können nicht ausgeschlossen werden. 


(2) Die Fachhochschule Emden/Leer übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit der zur 
Verfügung gestellten Programme. Die Fachhochschule Emden/Leer haftet auch nicht für den 
Inhalt, insbesondere für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen, zu 
denen sie lediglich den Zugang zur Nutzung vermittelt. 


(3) Im Übrigen haftet die Fachhochschule Emden/Leer im Verhältnis zu den Nutzungsberechtig-
ten nur bei Vorsatz sowie grober Fahrlässigkeit. 


§ 9 Inkrafttreten  


(1) Diese Ordnung tritt am Tage ihrer Bekanntmachung im Verkündungsblatt der Hochschule in 
Kraft. 


(2) Die bisherige Benutzerordnung der ehemaligen Fachhochschule Oldenburg / Ostfriesland / 
Wilhelmshaven zur Benutzung der IT-Ressourcen tritt gleichzeitig außer Kraft. 
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2. Änderung der Ordnung  


über den Zugang und die Zulassung  


zum „integrierten Bachelor-Studiengang Logopädie 


und Physiotherapie“  


am Fachbereich Soziale Arbeit und Gesundheit  


an der Fachhochschule Emden/Leer 


Genehmigt vom Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur 


am 29.4.2010 (27.5 – 74526-83 ) 
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2. Änderung der Ordnung über den Zugang und die Zulassung zum „integrier-
ten Bachelor-Studiengang Logopädie und Physiotherapie“ am Fachbereich So-
ziale Arbeit und Gesundheit an der Fachhochschule Emden/Leer 
 
Die Ordnung über den Zugang und die Zulassung zum „integrierten Bachelor-
Studiengang Logopädie und Physiotherapie“ am Fachbereich Soziale Arbeit und Ge-
sundheit an der Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven, beschlos-
sen vom Senat am 20.05.2008 nach § 18 Abs. 5 NHG und § 5 NHZG, genehmigt 
vom Ministerium für Wissenschaft und Kultur am 26.05.2008, Az. 21 B.5 – 74526-83, 
wird durch Senatsbeschluss vom 13.04.2010 und Genehmigung vom Ministerium für 
Wissenschaft und Kultur vom 29.04.2010,  Az. 27.5 – 74526-83  - wie folgt geändert: 


Da der „integrierte Bachelor-Studiengang Logopädie und Physiotherapie“ in den „Ba-
chelor-Studiengang Physiotherapie“ geändert wird,  ergeben sich die folgenden Än-
derungen: 


- In der Überschrift wird 
integrierten Bachelor-Studiengang „Logopädie und Physiotherapie“ 
ersetzt durch 
Bachelor-Studiengang „Physiotherapie“ 


- In § 1 (1) 
integrierten Bachelor-Studiengang Logopädie/Physiotherapie 
ersetzt durch 
Bachelor-Studiengang Physiotherapie. 


- in § 2 erster Absatz 
integrierten Bachelor-Studiengang Logopädie/Physiotherapie 
ersetzt durch 
Bachelor-Studiengang Physiotherapie 


- In § 2  b) unter 1.  
Logopädin/Logopäde bzw. Physiotherapeutin/Physiotherapeut 
ersetzt durch 
Physiotherapeutin/Physiotherapeut 


- In § 2  b) unter 2.  
Logopädie bzw. Physiotherapie 
ersetzt durch 
Physiotherapie 


- In § 3 (2) unter c) 
Logopädie bzw. Physiotherapie 
ersetzt durch 
Physiotherapie 


- In § 4 (2) 
Logopädin/Logopäde bzw. Physiotherapeutin/Physiotherapeut 
ersetzt durch 
Physiotherapeutin/Physiotherapeut 


- In § 4 (4) 
Logopäde/Logopädin bzw. Physiotherapeut/Physiotherapeutin 
ersetzt durch 
Physiotherapeutin/Physiotherapeut 


- In § 5 (1), 3. Satz 
logopädischer bzw. physiotherapeutischer 
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ersetzt durch 
physiotherapeutischer 


- In § 5 (1), 5. Satz 
Logopädie bzw. Physiotherapie 
ersetzt durch 
Physiotherapie 
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3. Änderung des Besonderen Teils (B) der Prüfungsordnung  


für den Bachelor-Studiengang Betriebswirtschaft  


an der Fachhochschule Emden/Leer 


Der besondere Teil (B) der Bachelorprüfungsordnung für den Studiengang Betriebswirtschaft 


am Fachbereich Wirtschaft an der Fachhochschule Emden/Leer genehmigt vom Präsidium 


am 14.11.2005 (Vbl. Nr. 43/2005, zuletzt geändert am 29.06.2009) wird aufgrund der 


Beschlüsse des Fachbereichsrats vom 16.3.2010 und des Präsidiums vom 7.4.2010 wie folgt 


geändert: 


Zusammenfassung: Anlass für diese Änderungssatzung sind die unter 9-  und 15- genannten 


Änderungen, die auf eine von der ZEvA im Rahmen der Reakkreditierung des Studiengangs 


geäußerten Empfehlung zurückgehen. Alle anderen Punkte ergeben aus der Neugründung 


der Fachhochschule Emden/Leer. 


1- In der Überschrift wird „Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven“ geändert in 


„Emden/Leer“, der Zusatz „in Emden“ hinter Fachbereich Wirtschaft entfällt. 


2- In der Präambel entfällt der Zusatz „in Emden“ hinter Fachbereichsrat Wirtschaft. Das 


Datum 29.06.2009 wird geändert in das Datum, an dem das Präsidium diese 


Änderungssatzung genehmigt. – Beim Hinweis auf die den Allg. Teil ist zunächst die 


Bezeichnung Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven nicht geändert worden, da auch 


dieser Teil der Prüfungsordnung noch nicht geändert wurde. 


3- In § 5 entfällt der Zusatz „in Emden“ hinter Fachbereich Wirtschaft. 


4- Im Kopf der Anlage 3a wird „Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven“ geändert in „Em-


den/Leer“, der Zusatz „, Emden“ hinter Fachbereich Wirtschaft entfällt. 


5- Im Kopf der Anlage 3b wird „Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven“ geändert in „Em-


den/Leer“, der Zusatz „, Emden“ hinter Department of Business Studies entfällt. 


6- Im Kopf und im einleitenden Text der Anlage 4a wird 


„Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven“ geändert in „Emden/Leer“, der Zusatz „, 


Emden“ bzw. „in Emden“ hinter Fachbereich Wirtschaft entfällt. 


7- Im Kopf und im einleitenden Text der Anlage 4b wird 


„Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven“ geändert in „Emden/Leer“, der Zusatz „, 


Emden“ bzw. „in Emden“ hinter Department of Business Studies entfällt. 


In Anlage 5a sind folgende Änderungen vorzunehmen: 


8- Im Kopf der Anlage 5a wird „Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven]“ geändert in „Em-


den/Leer. 


9- Unter 2.1 wird „Bachelor of Arts, B.A.“ ersetzt durch „Betriebswirtschaft, BW“ und 


„same“ wird ersetzt durch „Bachelor of Arts, B.A.“ 


10- Unter 2.3 wird „Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven“ geändert in „Emden/Leer“, der 


Zusatz „am Standort Emden“ hinter Fachbereich Wirtschaft entfällt. 
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11- Unter 6.1 wird „Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven“ geändert in „Emden/Leer“. 


12- Unter 6.2 wird „www.fh-oow.de“ geändert in „www.fh-emden-leer.de“ und 


„wirtschaft.fho-emden.de“ wird geändert in „www.fh-oow.de/fbw-emd/“. 


In Anlage 5b sind folgende Änderungen vorzunehmen: 


13- Im Kopf der Anlage 5b wird „Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven“ geändert in „Em-


den/Leer. 


14- Unter 2.1 wird „Bachelor of Arts, B.A.“ ersetzt durch „Betriebswirtschaft, BW“ und 


„same“ wird ersetzt durch „Bachelor of Arts, B.A.“ 


15- Unter 2.3 wird „Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven“ geändert in „Emden/Leer“, der 


Zusatz „am Standort Emden“ hinter Fachbereich Wirtschaft entfällt. 


16- Unter 4.3 wird „Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven in Emden“ geändert in 


„Emden/Leer“. 


17- Unter 6.1 wird „Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven“ geändert in „Emden/Leer“. 


18- Unter 6.2 wird „www.fh-oow.de“ geändert in „www.fh-emden-leer.de“ und 


„wirtschaft.fho-emden.de“ wird geändert in „www.fh-oow.de/fbw-emd/“. 
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